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AL/SG: SG 24 - Betreuungsstelle, 
Schwangerschaftsberatungsstelle 

Aktenzeichen:  

Aichach, den 05.09.2024 
 

S i t z u n g s v o r l a g e    

 

Drucksache: 24/013/2024 - öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Ausschuss für Soziales, Bildung und 
Schule 

23.09.2024   

 
 
Betreff: 

 

Frauenhaus Augsburg;  
Anpassung des Finanzierungsanteils des Landkreises aufgrund Platzzahlerweiterung 

 
 
Anlagen 
 

2024_08_Ist-Stand 2024_Antrag ab 2025 
baymbl-2019-322    

 
 
Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse: 
 

Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule am 28.09.2020: Anpassung des Finanzierungsanteils 
des Landkreises aufgrund neuer Förderrichtlinien 
 
Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule am 02.02.2021: Bedarfsanerkennung zur Platzzah-
lerweiterung durch den Landkreis Aichach-Friedberg 
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

1. Gesamtkosten:       
    Mittel stehen zur Verfügung   Verwaltungshaushalt  
    Mittel stehen nicht zur Verfügung   Vermögenshaushalt 

2. Deckungsvorschlag: 
      

3. Folgekosten:       
    Personalkosten:       
    Sach- und Unterhaltskosten:       
    Finanzierungskosten:       
    Sonstiges:       
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Sachverhalt: 

 
Der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich neben den Landkreisen Landsberg am Lech und 
Augsburg sowie der Stadt Augsburg an der Finanzierung der Betriebskosten des Frauenhauses 
Augsburg, welches sich in Trägerschaft der AWO befindet. Grundlage hierfür ist eine seit 
01.01.2020 wirksame Vereinbarung mit der Stadt Augsburg. 
Aktuell verfügt das Frauenhaus über 21 Plätze für Frauen und Kinder, von diesen sind 3 Plätze 
dem Landkreis Aichach-Friedberg zugeordnet. 
Mit Bekanntmachung vom 05.08.2019 des Bay. Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Sozia-
les wurde eine neue Förderrichtlinie für Frauenhäuser, Fachberatungsstellen/Notrufen und ange-
gliederten Interventionsstellen in Bayern erlassen. Die Förderung des Freistaates Bayern wird nur 
gewährt, wenn ein erhöhter Personalschlüssel erfüllt wird und gleichzeitig eine kommunale Förde-
rung erfolgt. 
In der 4. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung und Schule vom 02.02.2021 wurde durch 
einstimmigen Beschluss der Bedarf zur Platzzahlerweiterung anerkannt. 
Geplant war ein stufenweiser Ausbau auf zunächst 24 Plätze im Jahr 2021 und schließlich die Er-
weiterung auf 30 Plätze im Jahr 2023. Der Zwischenschritt auf 24 Plätze wurde nicht gemacht und 
der gesamte Ausbau hat sich bis jetzt verzögert. 
Aktuell beteiligt sich der Landkreis jährlich mit 49.285,71 € am Betrieb des Frauenhauses. Ab dem 
Haushaltsjahr 2025 stehen dem Augsburger Frauenhaus 30 Plätze zur Verfügung. Die Kosten für 
den Landkreis Aichach-Friedberg belaufen sich für 5 Plätze auf 101.600,95 €. Die veranschlagten 
Kosten sind als angemessen anzusehen, besonders im Hinblick auf die Inflation und allgemeine 
Kostensteigerungen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich ab dem Haushaltsjahr 2025 mit 

101.600,95€ am Betrieb des Augsburger Frauenhaus 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die für die Jahre 2025 ff. notwendigen Finanzmittel in 
die Haushaltsplanungen aufzunehmen. 

 
 
 
 
Abel, Sina  
 
 


